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bar für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle mit 540

oder 1000 U/min. und ist für die Geräteschnellkupp-
lung Weiste-ACCORD ausgerüstet.
In Kombination mit einem Ladewagen eignet sich
das PZ-Frontmähwerk GF 215 bestens für das
tägliche Eingrasen. Interessant dürfte auch die gleichzeitige

Verwendung eines PZ-Front- und eines PZ-

Heckmähwerkes sein. Dies ergibt eine Arbeitsbreite
von mehr als 4 m.

Interessenten wenden sich an den Generalvertreter
Ernst Messer AG, Industrie- und Landmaschinen,
4450 Sissach, Telefon 061 - 98 23 21.

Der aktuelle Tip

Gelenkwellen schützen und warten

Für Gelenkwellen an landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräten gelten folgende Arbeitsregeln:

1. Anhängepunkt möglichst auf die Mitte zwischen
beiden Kreuzgelenken einstellen (gleichmässige
Abknickung der Welle).

2. Auf geraden oder winkelgleichen Verlauf der
Gelenkwelle (von der Seite und von oben gesehen)
achten.

3. Die erforderliche Mindestüberlappung der
Schiebestücke bei Kurvenfahrt muss mindestens 150 mm,

bei Gelenkwellen über einen Meter Länge 200—

500 mm betragen.
4. Vor Inbetriebnahme der anzutreibenden Maschine

sollte man durch eine Probefahrt Länge, Einschlagwinkel

und Bewegungsfreiheit der Gelenkwelle
prüfen.

Unfallverhütung an Gelenkwellen:

1. Zapfwellenbetriebene Geräte niemals ohne
Gelenkwelle betreiben.

2. Kette des Schutzrohres an einem festen Punkt des

Schleppers einhängen, damit sich das Schutzrohr
nicht mitdrehen kann.

3. Vor Verlassen des Schleppers Zapfwelle
ausschalten.

4. Das Masterschild für die Zapfwelle des Schleppers

muss über die Mitte des ersten Kreuzgelenkes

reichen.
5. Gelenkwelle nicht durch Abhängen des Gerätes

und Auseinanderziehen der Welle abkuppeln.
Schieberohre können durch hartes Aufschlagen
auf den Boden beschädigt werden. Stets gesamte
Gelenkwelle am Schlepper abkuppeln.

6. Beschädigte Schutzvorrichtungen rechtzeitig er¬

setzen.
7. Zapfwellenstummel mit Schutzkappe abdecken.

Pflege von Gelenkwellen:

1. Grundsätzlich sind die Schmieranweisungen der

Hersteller zu beachten.
2. Bei Dauerbelastung täglich, bei unterbrochenem

Betrieb mindestens wöchentlich mit Wälzlagerfett
oder Mehrzweckfett schmieren.

3. Schieberohre bei häufig auftretender Schubbeanspruchung

(Kurvenfahren) täglich schmieren.
4. Lagerstellen des Unfallschutzrohres wöchentlich,

Gleitstellen täglich schmieren.
5. Ueberlastkupplungen entsprechend der

Betriebsanleitung warten.
6. Nach Schluss der Arbeitssaison Gelenkwelle

gründlich reinigen, einölen und Lagerstellen mit
Fett auffüllen. KTBL / DEULA
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